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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-3567/06
von Sophia in 't Veld (ALDE), Michael Cashman (PSE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) und 
Alexander Stubb (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft:Ernsthafte Sorgen über die Situation der Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und 
Transsexuellen in Lettland

Seit Lettland im Jahr 2004 der Europäischen Union beigetreten ist, ist es zwei Jahre lang seinen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen, die Vorschriften der EU-Richtlinie über Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (2000/78/EG1) lückenlos einzuhalten und umzusetzen, nämlich 
Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung in Beschäftigung und Beruf ausdrücklich zu 
verbieten. Überdies verweigerte der Stadtrat von Riga am 19. Juli lettischen Menschenrechtsaktivisten 
und sexuellen Minderheiten ihre Grundrechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, in dem er 
ihnen eine friedliche Demonstration, die am 22. Juli stattfinden sollte, nicht erlaubte.

1. Welche Dringlichkeitsmaßnahme wird die Kommission gegenüber den lettischen Behörden 
ergreifen, um zu gewährleisten, dass die Demonstration unverzüglich genehmigt wird, da das Verbot 
einer friedlichen Demonstration für gleiche Rechte eindeutig eine Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Orientierung und einen Verstoß gegen die demokratischen Grundrechte der Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit darstellt, wie sie von der Europäischen Menschenrechtskonvention und der 
einschlägigen Rechtsprechung garantiert werden und in den Verträgen über Artikel 6 und 7 VEU 
verankert sind?

2. Wird die Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Lettland wegen des 
Versäumnisses, die Richtlinie über Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (2000/78/EG) 
umzusetzen, einleiten?
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